
2.

auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer
sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang
stehenden Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und fur die
übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbe-
ziehungen eine angemessene Sicherung besteht.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das
Recht zum Besitz des Fahrzeugbriefes dem Verkäufer zu.

Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom
Kaufuertrag zurucktreten. Hat der Verkäufer darüber hinaus
Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung und nimmt
er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und
Käufer sich daruber einig, dass der Verkäufer den
gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im
Zeitpunkt der Rücknahme vergütet, Auf Wunsch des
Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des
Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird nach Wahl
des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger; z. B. der Deutschen Automobil Treuhänd
GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln.
Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und
Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Venruertu n gskosten
betragen ohne Nachweis 5o/o des gewohnlichen
Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen,
wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere
Kosten nachweist.

Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer
uber den Kaufgegenstand weder verfugen noch Dritten
vertraglich eine Nutzung einräumen.

Sachmangel

Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in zwei
Jahren ab Auslieferung des Kaufgegenstandes.

Zeigt sich innerhalb von einem Jahr ab Auslieferung ein
Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei
Auslieferung mangelhaft wal es sei denn, diese Vermutung
ist mit der Art des Mangels nicht vereinbar.

Beschränkt auf die Geltendmachung von Mängelbe-
seitigungsansprüchen gilt diese Vermutung auch dann,
wenn sich ein Sachmangel erstmals nach Ablauf eines
Jahres, aber vor Ablauf von zwei Jahren nach Auslieferung
zeigt.

Anspruche wegen Sachmängeln bestehen nicht, wenn der
Mangel oder Schaden auf naturlichen Verschleiß
zurückzuführen ist oder dadurch entstanden ist, dass

- der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich nach
Entdeckung angezeigt hai oder

- der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder
überbeansprucht worden ist, z.B. bei motorsportlichen
Wettbewerben oder

- der Kaufgegenstand zuvor in einem Betrieb, der fur den
Käufer erkennbar vom Hersteller für die Betreuung nicht
anerkannt wa6 unsachgemäß instandgesetzt, gewartet
oder gepflegt worden ist und der Käufer dies erkennen
musste oder

- in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind,
deren Veruuendung der Hersteller nicht genehmigt hat
oder der Kaufgegenstand oder Teile davon (2.8. Soft-
ware) in einer vom Hersteller nicht genehmigten Weise
verändert worden ist oder

- der Kaufer die Vorschriften über die Behandlung,
Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (2.8.
Betriebsanleitung) nicht befolgt hat.

Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der
Ubernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben
weitergehende Ansprüche unberührt.

2. Für die Abwicklung erner Mängelbeseitigung gilt folgendes:

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer
beim Verkäufer oder bei anderen, vom Hersteller für die
Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten
Betrieben geltend machen; im letzteren Fall hat der
Käufer den Verkäufer hiervon zu unterrichten. Bei
mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer
eine schriftliche Bestätigung über den Erngang der
Anzeige auszuhändigen.

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels
betriebsunfähig, hat sich der Käufer an den dem Ortdes betriebsunfähigen Kaufgegenstandes
nächstgelegenen, vom Hersteller für die Betreuung des
Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb
zu wenden.

c) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers,

d) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann
der Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des
Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund
des Kaufuertrages geltend machen.

3. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden
Mängelbeseitigungsansprüche nicht beruhrt.

Vlll. Haftung

1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht
wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese
Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit. Soweit der Schaden durch eine vom
Käufer fur den betreffenden Schadenfall abgeschlossene
Versicherung (ausgenommen Summenversicherung)
gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur fur etwaige damit
verbundene Nachteile des Käufers, z.B. höhere
Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zut
Schadenregulierung durch die Versicherung.

Für leicht fahrlässig durch einen Mangel des
Kaufgegenstandes verursachte Schäden wird nicht
gehaftet,

Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers blejbt
eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem
Verschweigen des Mangels, aus der übernahme einer
Garantie oder eines Beschaffungsr,isikos und nach dem
Produkthaftun gsgesetz u nberührt.

Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt lV
abschließend geregelt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetz-
lichen Vertreter; Erfullungsgehilfen und Betriebsange-
hörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte
Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Gerichtsstand

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche
aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.

Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen
allgemeinen Gerichtsstand im lnland hat, nach
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem lnland verlegt oder sein Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. lm übrigen gilt bei
Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen
Wohnsitz als Gerichtsstand.
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